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Naturschutzgesetz (NSchG); Änderung; Vernehmlassungsverfahren 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat hat am 17. Juni 2024 das revidierte Naturschutzgesetz bis am 19. September 
2024 in die Vernehmlassung gegeben. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme 
und lassen Ihnen diese hiermit fristgerecht zukommen. 
 
I Ausgangslage 
 
Der Kanton Bern will die Sicherung von Schutzgebieten an die Vorgaben des Bundes anpassen 
und die Aufsicht über die Naturschutzgebiete vereinfachen.  
 
II Stellungnahme  
 
Der Kanton Bern sichert seine Schutzgebiete aktuell mit zwei Instrumenten: Mit kantonalen 
Schutzbeschlüssen und mit Verträgen. Eine Sicherung von Gebieten und Objekten mittels 
Schutzbeschluss erfolgt hoheitlich. Ein Vertrag zwischen den Grundeigentümern und dem Staat 
bindet zwar nur die jeweiligen Vertragsparteien. Hat aber den Vorteil, dass Grundeigentümern 
ein Mitspracherecht erhalten bleibt und auf Augenhöhe Lösungen vereinbart werden können. Die 
zur Vernehmlassung vorgelegte Revision des Naturschutzgesetzes erweist sich aus unserer 
Sicht in den meisten Punkten weder inhaltlich sinnvoll und notwendig noch aufgrund von Vorga-
ben auf Bundesebene zwingend. Insbesondere sind weitreichendere Einschränkungen der Ei-
gentumsrechte von Grundeigentümern abzulehnen.  
 
Die Strategie Biodiversität 2012 des Bundes, auf welche einzig verwiesen wird, stellt keine zwin-
gende rechtliche Grundlage dar. Angesichts des Umstands, dass diese Strategie schon vor 12 
Jahren verabschiedet wurde, lässt sich keine zwangsläufige Notwendigkeit für eine Reform her-
leiten. 
 
III Fazit  
 
Die Vorlage dürfte lediglich teilweise Auswirkungen auf KMU im Kanton Bern haben. Wir plädie-
ren vor dem Hintergrund des Ausgeführten sowie angesichts der sowohl auf Gemeinde- als auch 
auf Kantonsebene zu erwartenden zusätzlichen personellen und finanziellen Aufwendungen 
dennoch dafür, auf die Änderung des NSchG zu verzichten und die ursprüngliche Fassung bei-
zubehalten.  
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Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Bemerkungen. 

 

 Freundliche Grüsse 
 

 Berner KMU 
 
 
 
 Ernst Kühni Lars Guggisberg 
 Präsident Direktor 
 
 
 
 

Digitale Übermittlung «E-Mitwirkung» 
 
 
Kopie per E-Mail zur Orientierung an 

- die Mitglieder des Leitenden Ausschusses 

- die Mitglieder der Parlamentarischen Gruppe Wirtschaft des Grossen Rates 


